
Satzung zur Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger
der Stadt Kroppenstedt

Gemäß S 8, S 35Abs. I b¡s 3 und I45Abs. 2Nr. 1 des
Komrnunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vcm 17.06.?014 (GVBI
f-SA Nr. I?|?.ALAS.228)t in der derzeit gültigen Fassung, der Kommunal-
Ëntschådisungsverordnung *KomEVO vöm 29.05.?0Í.9 (GVBI, L$A Nr. 1"312019 S.
1"16) und der Komrnunal-Entschådigungsverordnung *KomEVO vom 8.05.2û20
{GVBI. LSA Nr. L7l?030 S. 239-?40) hat der Stadtrat der Stadt GrÖningen in seiner
Sitz ung arn 23.03. ãAZL folgende Entschåidig un gssatzung Þesch losse n:

Sr
Geltungsberelch und Personenkreis

(L) Die Sâtzung regelt die Entschåtdigung des ehrenarntlichen Bürgermeisters und
dessen Vertretêr und der ehrenamtlich tåtigen Bt¡rgÊ,r im Stadtrat und seinen
Ausschtlssen,

i2) Die Satzilng regelt weiter den Verdienstausfall ftir den unter Absatz 1 genannten
Personenkreis,

s2
Ehrenamtlicher Blirgermeister

{1) Die Aufi#andsentschådigung des eilrenamtlichen B{lrgermeisters wird als
monatlicher Pauschalbetrag gewåhrt und am Ersten eines Monâts irn Voraus
gezahlt.

{2) Die Höhe der Aufwandsentschådigung hetråigt entsprechend der maßgehenden
Einwohnerzahl {30.06. des dem Wahljahr vorangÊgångenen Jahres) monatlich
940,00 Euro.

(3) Ubt ein ehrenamtlicher Btlrgermeister seine Tätigkeit långer als einen Monåt
ununterbrochen nicht aus, entfällt der Anspruch auf die Zahlung der
Aufin¡andsentschådigung {Ê fe Abs. 2 KomHVO). Die Zahlung der
Aufwandsenîschådigung enffållt unabhängig vom Zeitraum auclr dann, wenn dem
ehrenamtfichen Bt¡rgermeister die Ftlhrung der Dienstgesch¿ifte verboten ist (5 12
Aþs. 3 KomEVO).

g3
Stel lvertreter d es eh renamtl ichen B tlrgermei sters

(1) lrn Fall der Verhinderunq des ehrenamtlichen Bürgermeisters wird dem
Stellvertreter eine Aufiruändsentschådigung unler der voraussetuung gezahlt, dass



die Verhinderung des ehrenamtlichen Brirgermeisters ftir einen
zusarnmênhångenden Zeitraum von mehr als einem Monåt eingetreten ist"

{2} Die Auñ/vandsentschädigung wird þis zur Höhe derienigen des ehrenamtlichen
B{Jrgermeisters gewährt. Aufwandsentsclrådigungen des Stellvertreters als Mitglied
des Stadtrates werclen auf die Aufiruandsentschädigung im Verhinderungsfall
angerech net. Die Aufwândsentsehädigung ftir den Verhinderu n gsfall wird
nâchtråSl¡ch am ersten Tag des folgenden MCInats gezahlt.

s4
Stadträte

{L} Þie $tadtråte erhalten T{]r ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine mmatl¡che
Auñ¡¡andsentschädigung von 50,ûo Euro. Ausschussvorsitzende erhalten zusätzlich
einen monatlichen Pauschalbetrag von 12,00 Euro.

{2) Þie Stadtråte erhalten Sitaungsgeld. Wird das Sitzungsgeld neben einer
monatlichen Pauschale gewåhrt, darf das Sitzungsgeld f.6,û0 Euro je Sitzung und
Tag nicht tlberschreiten.
Finden mehrere $itzungen an einern Tag statt, darf der Gesamtbetrag an
situungsgeld das Z,5-Fache gem. S 6 Abs. 6 s, g oder 4 KomEVCI zu gewåhrende
Sitzungsgeld je Tag nicht ilberschreiten.

(3) Der Pauschalhetrag der,Aufwandsentschådigung wird zum ersten eines Monats
im Voraus gezahlt, das Sit¡ungsgeld rtickwirkend am Ërsten des darauffolgenden
Monats.

(4) Ëntsteht oder entfällt der Anspruch auf Aufwandsents*hädigung wåhrend eines
Kalendermsnåts wird sie f{ir j*den Tag, an dem kein Anspruch besteht, um ein
Dreißigstel g*t<{irzt.

{5) RËIte, die ausschließlich die elet<tronische Fatsarbeit nutzen, erhallen eine mtl.
Entschådlgung von 7,50 EUR für die Mitnut¿ung ihrer vorhandenen Technilc.

{öi lm Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Aussclrusses Tur einen
zu$åmmenhålngenden Zeitraum vün mehr als drei Monaten wird clern Stellvertreter
ftlr die tlber drei Monate hinausgehende Zeil eine Aufi&,åndsentschådigung bis zur
Höhe derienigen des Vertretsnen gewåhrt. Sie wird r{¡ckwirkend bezahlt. Die
Aufirvandsentschåtdigungen durfen, auch soweit sie im Verhinderungsfall
nebeneinander gewährt werden, insgesarnt clie Höhe derlenigen des Vertretenen
nicht tibersteigen {$ 6 Abs. g K$mEVt),

s5
Sachkundige Einwohner

Sachkundigen Einwohnern, die zu Mitgliedern beratender Ausschüsse bestellt sind,
wird eine Autuandsentschådigung in Forrn von siT¿ungsgeld gewährt,



Die HÖhe des Sitzungsgeldes betr¿igt 16 Euro je Sitzung und Tag.

s6
Wegfall der pauschalisierten Aufwand sentschådigung fti r stadtråite

Wird die ehrena¡ntliche Tâtigl<eit lålnger als drei Monate ununterbrochen nicht
ausgetibt, entf¿illt der Anspruch auf die Zahlung einer AuTwarldsentschådigung ftir die
über drei M*nate hinausgehende Zeit.

s7
Verdienstausfall

(1-) Neben der Aufwandsentschådigung besteht ein Ansprilch auf Ersåtz des durch
die Wahrnehmung des Ehrenffntes entstandenen Verdienstausfalls. Hrwerhstätigen
Personen wird auT Antrâg cler durch die ehrenamtliche Tåtigkeit tatsåchlich
entstandene und nachgewiesene entgangêne Arbeitsverdienst ersetzt.
Selbstståindigen wird auf Antr*g der durch die ehrenamtliche TËitigkeit entstandene
und glaubhaft gemachte Verdienstausfallersetzt. Þiç HÕhe des Verdienstauslalles
nach den Såltuen 2 und 3 tst auf ?5,t0 EURü pro Stunde begrenzt,

{2} Enruerbståtigen persCInen und Selbstständigen, die die HöhÊ des
Verdienstausfalles nicht nachwsisen oder glaubhaft machen kÕnnen, wird auf Antrag
der Verdienstausfall in Form eines pauschalen Stundensatees ersetut. Þie
Verdienstausfallpauschale betrågt g,û0 FURO pro Stunde.

{3) Perscnen, die keinen verdienst haben, denen aþer clurch die fur die
ehrenamtliche Tåtigkeit aufgewendcte Zeit ein Nachteil entsteht, wird auf Antrâg eine
Pauschale in Hohe von 7,50 ËURO pro stunde gewåhrt. {Verdienstausfallpauschale
gemåiß I 35 Absatz 1 Sat¿ 2 KVG LSA).

(4) Der auf den entgangenen Arbe¡tsverdienst entfallende Arþãitgeberanreil zur
sozialversicherung *oll erstattet werden, soweit dieser zu Lasten des
Entschåldigungsberechtigtên an den Sozialversicherungstråger abgeflrhrt wird.

{5} Ërstâftungên nach Absatz Í. und ? sind sehrifilich zu heantragen.

äs
Reisekostenvergütung

{1") Ehrenamtlictt Tåtigen werden Reisekosten nach den llir hauptamtliche Beamte
des Lan des Sach sen-Anhâlt geltenden G ru ndsåit¿en gewËihrt.

(2) Aufiruendungen ftlr ÞiensTreisen am Dienst- oder Wohnort sind grundsätzlich nach
S 35 Abs. 2 KVG LSA mit der Zahlung der Aufwandsentsch*ldigung abgegolten.



(3) Als Antrag auf Zahlung vtn Sitzungsgeld und Fahrtkosten gilt die Eintragung und
handschriftliche unterzeichnung auf der Anwesenheitsliste zur sitzung,

ge
Sprachliche Gleichstellung

Fersonen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher
Form.

gx0
lnkratttreten

Ðiese sa?ung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung zum 0l-,05.2021 in Kraft.

Ðie Satzung der Stadt Kroppmstedt tlber die Entschådigung ehrenamtlich tåtiger
Btirger vom 16.10.20L4 tritt außer Kraft.

Kroppenstedt, den 23.03,20?l

der Stadt KroppÈnstedt


